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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §16 Abs1 Z9;

EStG 1988 §20;

Rechtssatz

Der Aufenthalt an einem Ort, der als Mittelpunkt der Tätigkeit eines Steuerp ichtigen angesehen werden muss, führt

zu keiner Reise. Die Rechtfertigung der Annahme von Werbungskosten nach § 16 Abs 1 Z 9 EStG 1988 liegt bei

kurzfristigen Aufenthalten nur in den bei derartigen Reisebewegungen in typisierender Betrachtungsweise

angenommenen Verp egungsmehraufwendungen gegenüber den ansonsten am jeweiligen Aufenthaltsort

anfallenden und gemäß § 20 EStG 1988 nicht abzugsfähigen Verp egungsaufwendungen (Hinweis E 28. Mai 1997,

96/13/0132). Aufwendungen für Gasthausverp egung gehören grundsätzlich zu den Kosten der Lebensführung, zumal

ein bedeutender Teil der Steuerp ichtigen darauf angewiesen ist, Mahlzeiten außerhalb des Haushaltes einzunehmen.

Die einkünftemindernde Berücksichtigung von Verp egungsaufwendungen nach § 16 Abs 1 Z 9 EStG 1988 ndet ihre

Begründung darin, dass einem Steuerp ichtigen die besonders preisgünstigen Verp egungsmöglichkeiten am

jeweiligen - vom Wohnort in größerer Entfernung gelegenen - Aufenthaltsort in der Regel nicht bekannt sind, weshalb

die Verp egung durch die örtliche Gastronomie typischerweise zu Mehraufwendungen führt (Hinweis E 29. Mai 1996,

93/13/0013). Hält sich ein Steuerp ichtiger jedoch länger an einem Ort auf, sind ihm die örtlichen

Verp egungsmöglichkeiten ausreichend bekannt, weswegen Verp egungsmehraufwendungen im Weg von

Tagesgeldern nicht mehr steuerlich zu berücksichtigen sind. Werden verschiedene beru iche Tätigkeiten im selben Ort

im örtlichen Nahebereich ausgeübt, führt dies nicht zu steuerlich zu berücksichtigenden

Verpflegungsmehraufwendungen (Hinweis E 28. Jänner 1997, 95/14/0156).
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